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§ 441d ASVG Aufgaben der
Hauptversammlung

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Die Hauptversammlung hat mindestens zweimal im Jahr zusammenzutreten.

2. (2)Der Hauptversammlung obliegt

1. 1.die Beschlussfassung über den von der Konferenz vorgelegten Jahresvoranschlag (Haushaltsplan

einschließlich Investitionsplan) des Dachverbandes; dieser ist der Bundesministerin für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Konsumentenschutz zur Kenntnis zu bringen;

2. 2.die Genehmigung des durch einen beeideten Wirtschaftsprüfer/eine beeidete Wirtschaftsprüferin

geprüften Rechnungsabschlusses;

3. 3.die Entlastung der Konferenz; diese ist der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Konsumentenschutz zur Kenntnis zu bringen.

3. (3)Der beeidete Wirtschaftsprüfer/Die beeidete Wirtschaftsprüferin nach Abs. 2 Z 2 ist von der

Hauptversammlung zu beauftragen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 441d ASVG Aufgaben der Hauptversammlung
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


